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Echtheit der Moralıität und supererogatorische
Handlungen

ine Zuordnung mıiıt Blick auf Kants Ethik

I)IETER WITSCHEN

In eiıner der bedeutendsten und wirkmächtigsten philosophischen Ethi-
ken, der Immanuel Kants, findet die normativ-ethische Kategorıe der GL
erogatorischen Handlungen allentalls margınal Aufmerksamkeıt. Be1 seinen
Interpreten 1St mıiıtunter 08 umstrıtten, ob Kant diese überhaupt kennt;
auf jeden Fall wiırd VO  F ıhnen ONtrovers diskutiert, ob S1€, wWenNnn S1€e
denn kennt, auch anerkennt, und ob Gr S1Ee gegebenentalls in se1ın nOormatıv-
ethisches System ıntegrieren ann. Würde AT Beantwortung der ErSLIgC-
nann rage als alleinıges Kriteriıum herangezogen, ob 1n den ethischen
Schritten Kants die Wendung ‚supererogatorische Handlungen‘ b7zw. das
Wort ‚Supererogatıon" vorkommt, dann 2a2me I11all ach dem Ausweis der
Sachregister dieser Schritten W1e€e VOIl Kant-Lexıka b7zw. -Konkordanzen
einem negatıven Befund. IDE jedoch semantisch betrachtet ynonyma
geben kann, 1St abzuklären, ob derartıge sprachliche Aquivalente be1 Kant
vorkommen. Bisweıilen scheint dies der Fall se1nN; spricht Kant iwa
VO  e} „überverdienstlichen Handlungen“ (KpV V, 85)- oder davon, da{ß
„Jemand pflichtmäßig mehr thut“ (M>d VI,; 2073 Diese AÄußerungen sınd
jedoch beiläufiger Art; eine eıgene Erörterung ber Handlungen
älßt siıch ın keinem Abschnitt der ethischen Abhandlungen Kants ausIi11la-

chen.
Da nıcht dezidiert oder al ausftührlich un! systematisch A Kategorıe

der supererogatorischen Handlungen Stellung bezieht, verwundert ine
Unsıicherheit 1in der Interpretation nıcht. Durch ıne Ambivalenz, wenn

nıcht Inkonsıstenz 1in den wenıgen knappen, direkten oder einschlägigen
Außerungen wiırd S1e och verschärtt. Auft der einen Seıte kommt dem Ge-
danken der Pflicht 1in der normatıven Ethıik Kants ıne emı1nente Bedeutung

Fur ıh scheint das moralısch tuende koextensiv mıt der Pflicht
se1n. Was Jense1ts der Pflicht wiırd, ann demnach nıcht als dem Be-

Vgl Eisenberg, Tom the torbıdden the supererogatorYy: The basıc ethical categori1es
1n Kant  S Tugendlehre, 1 APQ 1966), 255—-269; Hıill, Kant impertect duty an CI-
5 1n KantS5t 62 T97Z1 55—76; Heyd, Beyond the call of duty 1n Kant  A  s ethıcs, 1n
KantS5t (1980), 308—324; Baron, antıan ethics anı supererogatıon, 1N: JPh 1987),
237-262; McCarty, The limıits of kantıan duty, and beyond, 1} APQ 26 1989); 41—52; (Jue-
VAYA, The impossıbilıty of supererogatıon ın Kant  Aö  S moral theory, 1N: PPR 59 1999); 593—62)3

Zitiert wiırd Kant ach der Ausgabe der Preufßischen Akademie der Wissenschaften, Berl:i
968 Der Band wiırd 1n römischer, die Seıite 1in arabischer Zahl angegeben. Folgende Abkürzungen
werden benutzt: GMS Grundlegung ZUT Metaphysık der Sıtten; KpV Kritik der praktischen
Vernunft: MS Dıie Metaphysik der Sıtten; RGV. Dıie Religion innerhalb der renzen der blo-
Ren Vernunft: Gemeinspruch ber den Gemeinspruch: Das INa 1ın der Theorie richtig se1n,

aber nıcht für die Praxıs.
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reich der Moral zugehörig betrachtet werden. Da definıtionsgemäifß be] einer
supererogatorischen Handlung mehr wiırd, als die moralische Pflicht
verlangt, ann Kant diese offenbar nıcht als eıne distinkte, Z Ertassen der
ethischen Phänomene notwendiıge Klasse VO  - moralischen Handlungen —
erkennen. Was anderen als die moralısche Pflicht transzendierend erscheınt,
dürfte für ıh muıttels einer Differenzierung innerhalb der Pflichten ertas-
SC  3 se1n. Die sıch ıhm anbietende Kategorıe ISt die der Tugendpflichten, {
deshalb, weıl s1e 1m Unterschied den Rechtspflichten einen weıten (58-
staltungsfreiraum aufweisen un! ıhnen nıcht die enge Verbindlichkeit
kommt w1e diesen (MS Va 390) Und INnsOoweılt Kant 1n einem spezifischen
Sınne eıne streng deontologische Posıtion iın der Normierungstheorie VCI-

trıtt, annn CS für ıh keinen Raum geben für moralısche Handlungen, die
nıcht strikt verpflichtend sınd, denen vielmehr geraten wırd womıt Ja
eın weıteres Bestimmungselement supererogatorischer Handlungen aANZC-
sprochen wiırd.

Auf der anderen Seıite außert Kant sıch gelegentlich 1n eiıner Art un!
Weıse, die ıh seine eıgene Terminologie aufzugreifen zumıiındest
nıcht ausschliefßlich als Vertreter einer rıgoristischen, sondern wenıgstens 1ın
bestimmten Handlungsfeldern auch als Vertreter einer latıtudinarischen Po-
sıt1ıon erkennen äfßt je stärker sıch materıalen Fragen der normatıven
Ethik zuwendet un! Von tormalen Grundsatzfiragen löst, desto stärker dif-
ferenziert sıch deren komplexes un! weıtes Feld auUs, desto stärker sınd
ter Berücksichtigung mannıgfacher Faktoren Handlungsspielräume be-
rücksichtigen un:! sınd zumindest umrıfßßhafte Grenzziehungen des katego-
risch Verpflichtenden erforderlich, da{f sıch auch für Kant eın Raum für
Übergebührliches, für „Überpflichtmäßiges“ eröffnen scheint. Im Ln
terschied Zur rıgoristischen Posıtıiıon, wonach 1in der normatıven Ethik
Nur die ethischen Modalitäten des 364 un! Verbotenen geben ann un das,
W as moralısch nıcht-verpflichtend seın scheınt, auf das Verpflichtende
reduzieren bzw. der Inhalt der Pflicht extens1iVv fassen 1St, da{ß dieses 1N-
tegrierbar ISt, kennt der Vertreter der latıtudinarischen Posıtion auch die
ethische Modalıität des Geratenen, erschöpft sıch für ıh: das Moralische
nıcht iın der Pflicht.

Hıer soll u nıcht eine umfassende Darstellung der unterschiedli-
chen Ausführungen Kants supererogatorischen Handlungen SOWIl1e
eın Aufzeigen der Ambivalenz 1n seinen Stellungnahmen un! ihre mOg-
lıche Auflösung gehen; Thema 1sSt eın eingegrenzteres. Veranlafit
durch die eine oder andere Interpretation Zzu Thema „Supererogatorische
Handlungen ın Kants Ethik“ se1 auf das Ertordernis hingewiesen, Z7we!l ethı-
sche Phänomene auseinander halten: das der Echtheit(sprobe) der Mora-
lıtät un:! das der supererogatorischen Handlungen. SO verwechselt meıner
Ansıcht ach z.B Wessels beide Phänomene, wWenn S$1e ZUuU Beleg ıhres
Urteıils, dafß Kant „Handlungen, die WIr prıma facıe als supererogatorisch
bezeichnen geneıigt waren, ausschliefßlich als herausragende Beıispiele der
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Pflichterfüllung“ dienen, auf dessen Exempel des „redliıchen Mannes“ Ver-

weIlst. Iiesen 11 »”  an bewegen . den Verleumdern eıner unschuldıgen,
übrıgens nıcht vermögenden PersonKAnTs ETHIK  Pflichterfüllung“ dienen, auf dessen Exempel des „redlichen Mannes“ ver-  weist.? Diesen will „man bewegen ..., den Verleumdern einer unschuldigen,  übrigens nicht vermögenden Person ... beizutreten. Man bietet Gewinne,  d.i. große Geschenke oder hohen Rang, an, er schlägt sie aus ... Nun fängt  man mit der Androhung des Verlustes an. Es sind unter diesen Verleumdern  seine besten Freunde, die ihm jetzt ihre Freundschaft aufsagen, nahe Ver-  wandte, die ihn (der ohne Vermögen ist) zu enterben drohen, Mächtige, die  ihn in jedem Orte und Zustande verfolgen und kränken können, ein Lan-  desfürst, der ihn mit dem Verlust der Freiheit, ja des Lebens selbst bedroht.  Um ihn aber, damit das Maß des Leides voll sei, auch den Schmerz fühlen zu  lassen, den nur das sittlich gute Herz recht inniglich fühlen kann, mag man  seine mit äußerster Not und Dürftigkeit bedrohte Familie ihn um Nachgie-  bigkeit anflehend, ihn selbst ... dennoch seinem Vorsatze der Redlichkeit,  ohne zu wanken oder nur zu zweifeln, treu bleibend vorstellen“ (KpV V,  155f.). Was Kant in dieser Geschichte illustriert, ist — wie zu demonstrieren  sein wird — die Idee der Echtheitsprobe für Moralität; er selbst spricht an  dieser Stelle vom „Prüfungsmerkmal der reinen Tugend“ (KpV V, 155). Es  geht ihm mithin um die Gesinnung bzw. um die Grundhaltung (Tugend),  aus der heraus jemand handelt und die als moralische in Situationen, wie  sich von ihm genannt werden, sich zu bewähren hat; er hat nicht im spezifi-  schen Sinne das Phänomen supererogatorischer Handlungen im Blick.  Beide ethischen Phänomene sind komplexer Natur, d. h., es müssen mehrere  Bestimmungsmerkmale kumulativ erfaßt werden, um ihre Eigenart zu be-  greifen. Da sie gemeinsame Merkmale aufweisen, können sie leicht ver-  wechselt werden, wenn nicht zugleich das Differierende gesehen wird.  Im folgenden sei in einem ersten Schritt mit Blick auf Kants Ethik die  Idee der Echtheitsprobe für Moralität, also für die moralische Gesinnung  bzw. Grundhaltung für sich erläutert, die es nicht mit der normativ-ethi-  schen Kategorie der supererogatorischen Handlungen zu verwechseln gilt.  Beide ethischen Phänomene sind in ihren Gemeinsamkeiten und in ihren  Unterschieden zu erfassen. In einem zweiten Schritt seien die beiden ethi-  schen Phänomene „Echtheit der moralischen Motivation“ und „superero-  gatorische Handlungen“ in Beziehung zueinander gesetzt. Kant stellt dazu  Überlegungen innerhalb der Moralpädagogik an, insofern diese der Anlei-  tung zur Ausbildung einer moralischen Gesinnung bzw. Grundhaltung  dient. Aufgegriffen sei das Thema nicht primär um einer immanenten Kant-  Interpretation als eines Selbstzweckes willen; vielmehr sei eine systemati-  sche Klärung des in Rede stehenden Verhältnisses versucht, für die m. E. die  kantischen Erörterungen bzw. Bemerkungen einen produktiven und stimu-  lierenden Anstoß bilden können.  ? U. Wessels, Die gute Samariterin. Zur Struktur der Supererogation, Berlin/New York 2002,  162  533beizutreten. Man bietet Gewinne,
d.ı orofße Geschenke oder hohen Rang, d schlägt s1e AKAnTs ETHIK  Pflichterfüllung“ dienen, auf dessen Exempel des „redlichen Mannes“ ver-  weist.? Diesen will „man bewegen ..., den Verleumdern einer unschuldigen,  übrigens nicht vermögenden Person ... beizutreten. Man bietet Gewinne,  d.i. große Geschenke oder hohen Rang, an, er schlägt sie aus ... Nun fängt  man mit der Androhung des Verlustes an. Es sind unter diesen Verleumdern  seine besten Freunde, die ihm jetzt ihre Freundschaft aufsagen, nahe Ver-  wandte, die ihn (der ohne Vermögen ist) zu enterben drohen, Mächtige, die  ihn in jedem Orte und Zustande verfolgen und kränken können, ein Lan-  desfürst, der ihn mit dem Verlust der Freiheit, ja des Lebens selbst bedroht.  Um ihn aber, damit das Maß des Leides voll sei, auch den Schmerz fühlen zu  lassen, den nur das sittlich gute Herz recht inniglich fühlen kann, mag man  seine mit äußerster Not und Dürftigkeit bedrohte Familie ihn um Nachgie-  bigkeit anflehend, ihn selbst ... dennoch seinem Vorsatze der Redlichkeit,  ohne zu wanken oder nur zu zweifeln, treu bleibend vorstellen“ (KpV V,  155f.). Was Kant in dieser Geschichte illustriert, ist — wie zu demonstrieren  sein wird — die Idee der Echtheitsprobe für Moralität; er selbst spricht an  dieser Stelle vom „Prüfungsmerkmal der reinen Tugend“ (KpV V, 155). Es  geht ihm mithin um die Gesinnung bzw. um die Grundhaltung (Tugend),  aus der heraus jemand handelt und die als moralische in Situationen, wie  sich von ihm genannt werden, sich zu bewähren hat; er hat nicht im spezifi-  schen Sinne das Phänomen supererogatorischer Handlungen im Blick.  Beide ethischen Phänomene sind komplexer Natur, d. h., es müssen mehrere  Bestimmungsmerkmale kumulativ erfaßt werden, um ihre Eigenart zu be-  greifen. Da sie gemeinsame Merkmale aufweisen, können sie leicht ver-  wechselt werden, wenn nicht zugleich das Differierende gesehen wird.  Im folgenden sei in einem ersten Schritt mit Blick auf Kants Ethik die  Idee der Echtheitsprobe für Moralität, also für die moralische Gesinnung  bzw. Grundhaltung für sich erläutert, die es nicht mit der normativ-ethi-  schen Kategorie der supererogatorischen Handlungen zu verwechseln gilt.  Beide ethischen Phänomene sind in ihren Gemeinsamkeiten und in ihren  Unterschieden zu erfassen. In einem zweiten Schritt seien die beiden ethi-  schen Phänomene „Echtheit der moralischen Motivation“ und „superero-  gatorische Handlungen“ in Beziehung zueinander gesetzt. Kant stellt dazu  Überlegungen innerhalb der Moralpädagogik an, insofern diese der Anlei-  tung zur Ausbildung einer moralischen Gesinnung bzw. Grundhaltung  dient. Aufgegriffen sei das Thema nicht primär um einer immanenten Kant-  Interpretation als eines Selbstzweckes willen; vielmehr sei eine systemati-  sche Klärung des in Rede stehenden Verhältnisses versucht, für die m. E. die  kantischen Erörterungen bzw. Bemerkungen einen produktiven und stimu-  lierenden Anstoß bilden können.  ? U. Wessels, Die gute Samariterin. Zur Struktur der Supererogation, Berlin/New York 2002,  162  533Nun fängt
111all mıt der Androhung des Verlustes Es sınd diesen Verleumdern
seıine besten Freunde, die ihm Jetzt ıhre Freundschaft aufsagen, ahe Ver-
wandte, die ıh (der ohne Vermögen Ist) enterben drohen, Mächtige, die
ıh: 1n jedem Orte un: Zustande verfolgen und kränken können, eın Lan-
desfürst, der ıh: mıiı1t dem Verlust der Freıiheıit, Ja des Lebens selbst bedroht.
Um ıh aber, damıt das Ma{iß des Leides voll sel, auch den Schmerz fühlen
lassen, den 11UTr das sıttlich gute Herz recht innıglıch fühlen kann, INAas I11all

seıne mI1t außerster Not un! Dürftigkeıit bedrohte Familie ıh: Nachgie-
bigkeıt anflehend, ıh selbstKAnTs ETHIK  Pflichterfüllung“ dienen, auf dessen Exempel des „redlichen Mannes“ ver-  weist.? Diesen will „man bewegen ..., den Verleumdern einer unschuldigen,  übrigens nicht vermögenden Person ... beizutreten. Man bietet Gewinne,  d.i. große Geschenke oder hohen Rang, an, er schlägt sie aus ... Nun fängt  man mit der Androhung des Verlustes an. Es sind unter diesen Verleumdern  seine besten Freunde, die ihm jetzt ihre Freundschaft aufsagen, nahe Ver-  wandte, die ihn (der ohne Vermögen ist) zu enterben drohen, Mächtige, die  ihn in jedem Orte und Zustande verfolgen und kränken können, ein Lan-  desfürst, der ihn mit dem Verlust der Freiheit, ja des Lebens selbst bedroht.  Um ihn aber, damit das Maß des Leides voll sei, auch den Schmerz fühlen zu  lassen, den nur das sittlich gute Herz recht inniglich fühlen kann, mag man  seine mit äußerster Not und Dürftigkeit bedrohte Familie ihn um Nachgie-  bigkeit anflehend, ihn selbst ... dennoch seinem Vorsatze der Redlichkeit,  ohne zu wanken oder nur zu zweifeln, treu bleibend vorstellen“ (KpV V,  155f.). Was Kant in dieser Geschichte illustriert, ist — wie zu demonstrieren  sein wird — die Idee der Echtheitsprobe für Moralität; er selbst spricht an  dieser Stelle vom „Prüfungsmerkmal der reinen Tugend“ (KpV V, 155). Es  geht ihm mithin um die Gesinnung bzw. um die Grundhaltung (Tugend),  aus der heraus jemand handelt und die als moralische in Situationen, wie  sich von ihm genannt werden, sich zu bewähren hat; er hat nicht im spezifi-  schen Sinne das Phänomen supererogatorischer Handlungen im Blick.  Beide ethischen Phänomene sind komplexer Natur, d. h., es müssen mehrere  Bestimmungsmerkmale kumulativ erfaßt werden, um ihre Eigenart zu be-  greifen. Da sie gemeinsame Merkmale aufweisen, können sie leicht ver-  wechselt werden, wenn nicht zugleich das Differierende gesehen wird.  Im folgenden sei in einem ersten Schritt mit Blick auf Kants Ethik die  Idee der Echtheitsprobe für Moralität, also für die moralische Gesinnung  bzw. Grundhaltung für sich erläutert, die es nicht mit der normativ-ethi-  schen Kategorie der supererogatorischen Handlungen zu verwechseln gilt.  Beide ethischen Phänomene sind in ihren Gemeinsamkeiten und in ihren  Unterschieden zu erfassen. In einem zweiten Schritt seien die beiden ethi-  schen Phänomene „Echtheit der moralischen Motivation“ und „superero-  gatorische Handlungen“ in Beziehung zueinander gesetzt. Kant stellt dazu  Überlegungen innerhalb der Moralpädagogik an, insofern diese der Anlei-  tung zur Ausbildung einer moralischen Gesinnung bzw. Grundhaltung  dient. Aufgegriffen sei das Thema nicht primär um einer immanenten Kant-  Interpretation als eines Selbstzweckes willen; vielmehr sei eine systemati-  sche Klärung des in Rede stehenden Verhältnisses versucht, für die m. E. die  kantischen Erörterungen bzw. Bemerkungen einen produktiven und stimu-  lierenden Anstoß bilden können.  ? U. Wessels, Die gute Samariterin. Zur Struktur der Supererogation, Berlin/New York 2002,  162  533dennoch seiınem Vorsatze der Redlichkeıt,
ohne wanken oder 11UTr zweıteln, treu bleibend vorstellen“ (KpV V,
155 Was Kant 1n dieser Geschichte ıllustriert, 1St w1e€e demonstrieren
se1ın wırd die Idee der Echtheitsprobe für Moralıtät; T: selbst spricht
dieser Stelle VO „Prüfungsmerkmal der reinen Tugend“ (KpV V, 155) Es
geht ihm mıiıthin die Gesinnung bzw. die Grundhaltung (Tugend),
aus der heraus jemand handelt un:! die als moralische 1n Sıtuationen, w1e
sıch VO ıhm genannt werden, sıch bewähren hat; hat nıcht 1M spezif1-
schen Sınne das Phänomen supererogatorischer Handlungen 1mM Blick
Beide ethischen Phänomene sınd komplexer Natur, H: mussen mehrere
Bestimmungsmerkmale kumulatıv ertafßit werden, ihre Eıgenart be-
oreiten. 1 )a S1Ee gemeinsame Merkmale aufweisen, können S1e leicht VeETIT-

wechselt werden, nıcht zugleich das Differierende yesehen wiırd.
Im folgenden se1 1ın einem ersten Schritt mıt Blick auf Kants Ethik die

Idee der Echtheitsprobe tür Moralıtät, also für die moralische Gesinnung
bzw. Grundhaltung für sıch erläutert, die 6S nıcht mıi1t der normatıv-ethi-
schen Kategorıe der supererogatorischen Handlungen verwechseln oilt
Beide ethischen Phänomene sınd 1n ıhren Gemeinsamkeıten und in ıhren
Unterschieden ertassen. In einem zweıten Schritt selıen die beiden ethi-
schen Phänomene „Echtheıt der moralischen Motivatıon“ un! „Su  €  k
gatorische Handlungen“ 1n Beziehung zueinander ZESELZL. Kant stellt dazu
Überlegungen innerhalb der Moralpädagogik d. insotfern diese der nle1-
tung ZUur Ausbildung eıner moralischen Gesinnung bzw. Grundhaltung
dient. Aufgegriffen se1 das Thema nıcht primär eiıner ımmanenten Kant-
Interpretation als e1ines Selbstzweckes willen; vielmehr se1 ine systematı-
sche Klärung des in ede stehenden Verhältnisses versucht, für die die
kantischen Erörterungen bzw. Bemerkungen einen produktiven un stimu-
lierenden Anstof( bilden können.

Wessels, Dıie gute Samarıterin. Zur Struktur der Supererogatıon, Berlin/New 'ork 2002,
162
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Echtheitsprobe für Moralität

In seiner normatıven Ethik unterscheidet Kant grundsätzlıch Zzwel FEbe-
LE  - der Beurteilung: die der Handlungsweise un! die der Gesinnung. Es 1ST
eines, ‚OD die Handlung objectiv dem moralischen Gesetze vemäfß se1lDIETER WITSCHEN  1. Echtheitsprobe für Moralität  In seiner normativen Ethik unterscheidet Kant grundsätzlich zwei Ebe-  nen der Beurteilung: die der Handlungsweise und die der Gesinnung. Es ist  eines, „ob die Handlung objectiv dem moralischen Gesetze ... gemäß sei ...  Der andere Punkt, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet werden muß, ist  die Frage: ob die Handlung auch (subjectiv) um des moralischen Gesetzes  willen geschehen, und also nicht allein sittliche Richtigkeit als That, sondern  auch sittlichen Werth als Gesinnung, ihrer Maxime nach, habe“ (KpV V,  159). Im Kern ist die kantische Ethik eine Gesinnungsethik. Der Gesin-  nung, aus der heraus eine Person handelt, der Grundhaltung, die zum jewei-  ligen Tun motiviert, kommt der Primat zu. Es ist „nichts in der Welt, ja  überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschrän-  kung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille“ (GMS IV,  393) — so formuliert Kant prägnant seine ethische Grundeinsicht. Die jewei-  lige Willensentscheidung gründet in der freien Selbstbestimmung des Sub-  jekts; sie entscheidet darüber, ob es moralisch gut oder schlecht ist. Auch  wenn ein guter Wille kraft immanenter Logik unter „Aufbietung aller Mit-  tel, so weit sie in unserer Gewalt sind“ (GMS IV, 394), sich in moralisch  richtige Taten umsetzen will, so ist das Gute gleichwohl nicht von den fak-  tisch erreichten Wirkungen abhängig. „Der gute Wille ist nicht durch das,  was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zu Errei-  chung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen,  d.i. an sich, gut“ (ebd.).  Den guten Willen als das uneingeschränkt Gute grenzt er von bedingten  Werten ab. Als Beispiele für diese nennt er Talente des Geistes (wie Ver-  stand, Witz, Urteilskraft), Eigenschaften des Temperaments (wie Mut, Ent-  schlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatz) sowie Glücksgaben (wie Macht,  Reichtum, Ehre, Gesundheit, Zufriedenheit). Der Besitz dieser Werte, der  nur teilweise oder auch gar nicht aus der freien Selbstbestimmung der Per-  son resultiert oder der ım Einzelfall auch zu nicht- oder unmoralischen  Zwecken eingesetzt werden kann, ist für gewöhnlich förderlich für das  Wohl, macht jedoch nicht das moralisch Gute aus. Das Gute ist nicht gleich-  zusetzen mit dem Wohl (vgl. KpV V, 59f.); es ist eines, daß ein Mensch gut  ist, ein anderes, daß es ihm gut geht.  Wer den Standpunkt des moralisch Guten sich zu eigen macht, der läßt es  nicht mit einer äußeren Erfüllung der sittlichen Forderung bewenden, für  den ist vielmehr, was die Beurteilung der Moralität betrifft, die zugrunde  liegende Gesinnung von ausschlaggebender Bedeutung. Er folgt dem Impe-  rativ: „Handle pflichtmäßig aus Pflicht“ (MS VI, 391). Wer das moralisch  Richtige tut, der handelt pflichtgemäß; wer moralisch gut ist, der handelt  aus Pflicht. Mit anderen Worten: Legalität ist nicht gleich Moralität. „Die  UÜbereinstimmung einer Handlung mit dem Pflichtgesetze ist die Gesetzmä-  ßigkeit (legalitas) - die der Maxime der Handlung mit dem Gesetze die Sitt-  534Der andere Punkt, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet werden mu(dß, 1St
die rage ob die Handlung auch (subjectiv) des moralischen Gesetzes
willen geschehen, un! also nıcht alleın sıttliıche Rıchtigkeit als That, sondern
auch sıttliıchen Werth als Gesinnung, iıhrer Maxıme nach, habe“ (KpV V,
159) Im Kern 1St die kantische Ethik 1ne Gesinnungsethik. Der Ges1in-
NUuNg, AaUus der heraus ıne Person handelt, der Grundhaltung, die zZzu Jewel-
lıgen TIun motiıvıert, kommt der Prımat Es 1st „nıchts 1in der Welt, Ja
überhaupt auch außer derselben denken möglıch, W as ohne Einschrän-
kung für gul könnte gehalten werden, als allein eın Wılle“ (GMS 1V,
393) formuliert Kant pragnant se1ıne ethische Grundeimnsicht. Die Jewel-
lıge Willensentscheidung gründet 1n der freien Selbstbestimmung des Sub-
jekts; s1e entscheidet darüber, ob moralıisch gul oder schlecht 1St. uch
Wenn ein guter Wılle kraft immanenter Logik „Aufbietung aller Miıt-
tel, weıt S1e in LHISCIET Gewalt sınd“ (GMS LV, 394), sıch in moralısch
richtige Taten will, 1STt das Csute gleichwohl nıcht VO den fak-
tisch erreichten Wırkungen abhängig. „Der gute Wılle 1St nıcht durch das,
W as bewirkt oder ausrichtet, nıcht durch seilıne Tauglichkeit Errei-
chung ırgend eınes vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen,
d.1ı sıch, c  out

DDen Wıllen als das uneingeschränkt Gute grenzt VO bedingten
Werten ab Als Beispiele für diese eNNtT Talente des CGelistes (wıe Ver-
stand, Wıtz, Urteilskraft), Eıgenschaften des Temperaments (wıe Mut, Ent-
schlossenheıt, Beharrlichkeit 1mM Vorsatz) SOWIl1e Glücksgaben (wıe Macht,
Reichtum, Ehre, Gesundheıt, Zufriedenheıit). Der Besıtz dieser Werte, der
1Ur teilweise oder auch gar nıcht aus der freien Selbstbestimmung der DPer-
SO  e resultiert oder der 1mM Einzeltall auch nıcht- oder unmoralıschen
Zwecken eingesetzt werden kann, 1St für gewöhnlich törderlich für das
Wohl, macht jedoch nıcht das moralısch Csute aus Das Csute 1St nıcht ogleich-
en mı1t dem Wohl (vgl KpV V, 59 E: 1St eınes, da{ß eın Mensch gul
iSt; ein anderes, da{fß ıhm gut geht

Wer den Standpunkt des moralısch (suten sıch eiıgen macht,; der älßt
nıcht miıt eiıner iußeren Erfüllung der sıttlichen Forderung bewenden, tür
den 1st vielmehr, W as die Beurteilung der Moralıtät betrifft, die zugrunde
liegende Gesinnung VO ausschlaggebender Bedeutung. Er tolgt dem Impe-
ratıv: „Handle pflichtmäfßig aus Pflicht“ (MS VL 391 Wer das moralıisch
Rıchtige CUrL,; der handelt pflichtgemäfß; WeTr moralisch gzuL 1St, der handelt
AUS Pflicht. Mıt anderen Worten: Legalıtät 1St nıcht gleich Moralıität. A ie
Übereinstimmung eıner Handlung mi1t dem Pflichtgesetze 1St die (Gesetzmä-
ßigkeit (legalitas) die der Maxıme der Handlung mI1t dem (esetze die ÖIitt-
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ıchkeıt (moralıtas) derselben“ (MS SAE 225 jemand ‚AaUuS Pflicht oder
selbstsüchtiger Absıcht“ (GM5S LV,; 3973 handelt, danach bemisst siıch also
die moralische (zute oder Schlechtigkeit eiınes Menschen. Dıie ethische ral-
ternatıve hat miıthın ihren Ort auf der Ebene der trei sıch eıgen gemach-
Fen Gesinnung bzw. Grundhaltung. Das deskriptive Merkmal eınes Han-
delns AUS Pflicht 1St, da{ß jemand sıch ein Handeln ach dem Sıttengesetz,

ach dem Grundsatz der Unparteilichkeıt AT Maxıme macht:; das de-
skriptive Merkmal der konträren Gesinnung iSt. dafß jemand seıne and-
lungen danach auszurichten gedenkt, da{fß S1e ausschliefßlich seinem Eıgenin-
teresse dienen. Nımmt ine Person den Standpunkt der Moral e1n, dann
berührt diese Habitualisierung nıcht NUur iıhren Wıllen, sondern auch iıhr (3e-
fühl IDIG posıtıve gefühlsmäfßige Wırkung der moralischen Haltung nn

Kant ‚Achtung fürs (jesetzZ“.
Unter dreı verschiedenen Rücksichten ertaßt Kant mıthiın die moralisch

guLe Gesinnung als Inbegriff der Moralıtät, als das, W as diese prioritär AUS-

macht: als Wılle, als Handeln AaUuUs Pflicht un: als Handeln aus Achtung
VOT dem Gesetz. Ist die kantische FEthik 1mM skızzıerten Sınne 1ne Ges1in-
nungsethiık, stellt sıch die Anschlufßirage, w1e€e Klarheıit ber d1€ Gesinnung

werden kann, 1St diese doch nıcht eın der außeren Beobachtung
zugänglıiches, sondern eın eın inneres Phänomen. Die Schwierigkeıt ergibt
sıch nıcht 1Ur AUS der Betrachter-, sondern auch AUS der Eigenperspektive.
Dıie ers Perspektive VOT ugen, konstatıiert Kant „In der T hat 1St
schlechterdings unmöglıch, durch Erfahrung einen einzıgen Fall mı1t voölli-
gCI Gewissheıit auszumachen, da die Maxıme eıner SONS pflichtgemäßen
Handlung lediglich auf moralischen Gründen un aut der Vorstellung SEe1-
HGE Pflicht beruhet habe“; die 7zweıte Perspektive VOTL ugen ” iSt dem
Menschen nıcht möglıch, 1n die Tiete se1nes eigenen erzens eINZU-
schauen, da{fß jemals VO  — der Reinigkeıit seıiner moralıschen Absıcht und
der Lauterkeit seıner Gesinnung auch 1Ur in eıner Handlung völlıg gewinß
se1ın könnte; WEenNn gleich ber die Legalıtät derselben al nıcht 7zweiıtel-
haftt 1St  C (MS VIL; 392}

Im Kontext eben dieser Krage; w1e der Schwierigkeıiten, da{fß VO-

Ren iıne Beurteilung der ınneren Gesinnung eines anderen 1 schwerlich
möglıch ISt, und da{fß selbst be1 eiıner Introspektion nıcht Gewissheıit erlangt
werden kann,“* möglicherweıse doch Klarheıt ber die handlungsleitenden
Moaotive werden kann, entwickelt Kant eın spezifisches Testkrite-
rum. ntgegen dem Anschein der obigen Außerungen hält ein Urteil

Auf eınen FEinwand (zarves hın raumt das epistemische Problem e1n, eın Mensch
siıch mıt Gewißheıit bewulfst werden könne, eıne Pflicht DallZ uneigennütz1g ausgeübt haben:
enn das gehört ZuUuUr inneren Erfahrung, und N würde diesem Bewußfitsein seınes Seelenzustan-
des eıne durchgängıg klare Vorstellung aller sıch dem Pflichtbegriftfe durch Einbildungskraft, (3€e-
wohnheiıt unı Neigung beigesellenden Nebenvorstellungen und Rücksichten gehören, die 1n
keinem Falle gefordert werden annn  CC (Gemeinspruch VIIL; 284) In seiıner „Religionsschrift“
spricht davon, dafß die „Tiete des erzens (der subjektive rund der Maxımen)KAnTs ETHIK  lichkeit (moralitas) derselben“ (MS VI, 225). Ob jemand „aus Pflicht oder  selbstsüchtiger Absicht“ (GMS IV, 397) handelt, danach bemisst sich also  die moralische Güte oder Schlechtigkeit eines Menschen. Die ethische Ural-  ternative hat mithin ihren Ort auf der Ebene der frei sich zu eigen gemach-  ten Gesinnung bzw. Grundhaltung. Das deskriptive Merkmal eines Han-  delns aus Pflicht ist, daß jemand sich ein Handeln nach dem Sittengesetz,  d.h. nach dem Grundsatz der Unparteilichkeit zur Maxime macht; das de-  skriptive Merkmal der konträren Gesinnung ist, daß jemand seine Hand-  lungen danach auszurichten gedenkt, daß sie ausschließlich seinem Eigenin-  teresse dienen. Nimmt eine Person den Standpunkt der Moral ein, dann  berührt diese Habitualisierung nicht nur ihren Willen, sondern auch ihr Ge-  fühl. Die positive gefühlsmäßige Wirkung der moralischen Haltung nennt  Kant ‚Achtung fürs Gesetz‘.  Unter drei verschiedenen Rücksichten erfaßt Kant mithin die moralisch  gute Gesinnung als Inbegriff der Moralität, als das, was diese prioritär aus-  macht: als guter Wille, als Handeln aus Pflicht und als Handeln aus Achtung  vor dem Gesetz. Ist die kantische Ethik im skizzierten Sinne eine Gesin-  nungsethik, stellt sich die Anschlußfrage, wie Klarheit über die Gesinnung  gewonnen werden kann, ist diese doch nicht ein der äußeren Beobachtung  zugängliches, sondern ein rein inneres Phänomen. Die Schwierigkeit ergibt  sich nicht nur aus der Betrachter-, sondern auch aus der Eigenperspektive.  Die erste Perspektive vor Augen, konstatiert Kant: „In der That ist es  schlechterdings unmöglich, durch Erfahrung einen einzigen Fall mit völli-  ger Gewissheit auszumachen, da die Maxime einer sonst pflichtgemäßen  Handlung lediglich auf moralischen Gründen und auf der Vorstellung sei-  ner Pflicht beruhet habe“; die zweite Perspektive vor Augen: „es ist dem  Menschen nicht möglich, so in die Tiefe seines eigenen Herzens einzu-  schauen, daß er jemals von der Reinigkeit seiner moralischen Absicht und  der Lauterkeit seiner Gesinnung auch nur in einer Handlung völlig gewiß  sein könnte; wenn er gleich über die Legalität derselben gar nicht zweifel-  haft ist“ (MS VI, 392).  Im Kontext eben dieser Frage, wie trotz der Schwierigkeiten, daß von au-  ßen eine Beurteilung der inneren Gesinnung eines anderen nur schwerlich  möglich ist, und daß selbst bei einer Introspektion nicht Gewissheit erlangt  werden kann,* möglicherweise doch Klarheit über die handlungsleitenden  Motive gewonnen werden kann, entwickelt Kant ein spezifisches Testkrite-  rium. Entgegen dem Anschein der obigen Äußerungen hält er ein Urteil  * Auf einen Einwand Ch. Garves hin räumt er das epistemische Problem ein, „daß kein Mensch  sich mit Gewißheit bewußt werden könne, eine Pflicht ganz uneigennützig ausgeübt zu haben:  denn das gehört zur inneren Erfahrung, und es würde zu diesem Bewußtsein seines Seelenzustan-  des eine durchgängig klare Vorstellung aller sich dem Pflichtbegriffe durch Einbildungskraft, Ge-  wohnheit und Neigung beigesellenden Nebenvorstellungen und Rücksichten gehören, die in  keinem Falle gefordert werden kann“ (Gemeinspruch VIIL, 284). In seiner „Religionsschrift“  spricht er davon, daß die „Tiefe des Herzens (der subjektive erste Grund der Maximen) ... uner-  forschlich“ sei (RGV VI, 51).  535HCI

torschlich“ se1 (RGV X 51)
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ber die moralische Gesinnung doch nıcht für völlig ausgeschlossen. In der
bereıits zıtierten Geschichte VO „redlichen Mann“ exemplıfızıert CT, W as
mıt dem „Prüfungsmerkmal der reinen Tugend“ aut sıch hat In dieser be-
dient sıch gleichsam des Mıttels der Klimax, stufenweise verdeut-
ıchen, da{fß die „Reinheıit“ der moralischen Gesinnung bzw. Grundhaltung

klarer Beweıs gestellt wiırd, Je orößer die Nachteıle sınd, die be-
wußt der moralischen Integrität wiıllen 1n auf-  8werden, ohne
daß davon ırgend ein nıcht-moralischer Vorteil erwarten 1St. Auf eıner CI -
sten Stufe steht der redliche Mensch Z Wahrheit un! 1st daher nıcht bereıit,
be] der Verleumdung einer unschuldıigen Person mıtzuwiırken, auch WenNnn

deswegen nıcht in den Besıtz ıhm angebotener Vorteile kommt.? Auf eiıner
zweıten Stufe bleibt be] der Wahrheit der Androhung VO  a Verlusten:;
diese Nachteıile nehmen sıch unterschiedlich AdUus Je ach dem Gewicht der
angedrohten bel bzw. Je ach dem rad der ähe den Personen, de-
81401 die Beziehung durch die Standhaftigkeit gestort wiırd oder die dadurch
mıt betroffen sınd. Je klarer eınu oder eın letztlich mafßgebliches Selbst-
interesse ausgeschlossen werden kann, desto deutlicher kommt ach diesem
Testkriterium die moralısch gule Gesinnung z Vorschein. Be1i der skız-
zierten Klimax entwickeln sıch Kant zufolge die gestuften Reaktionen O
der bloßen Bıllıgung AT Bewunderung, VO da Z Erstaunen, endlich bıs
ZuUur orößten Verehrung und einem lebhaften Wunsche, selbst eın solcher
Mannn se1ın können Die Bewunderung un:! selbst Bestrebung Zzur
Ahnlichkeit mıt diesem Charakter beruht 1er gänzlıch auf der Reinigkeıitdes sıttliıchen Grundsatzes, welche NUur dadurch recht 1n die Augen allend
vorgestellt werden kann, da{fß INnan alles, W as Menschen ZUF Glückseligkeitzählen moOgen, VO den TIrıebtedern der Handlung wegnımmt“ (KpV V, 156)

‚We1 andere Beispiele Kants seılen ZuUur weıteren Illustrierung des 1n ede
stehenden Phänomens angeführt. Dafß der Mensch die Erhaltung se1ınes
Lebens besorgt ISt, 1St eine moralısche Pflicht, und besteht in der Regeleiıne unmıttelbare Neıigung dazu. Diese dorge mu{ß nıcht moralısch motI1-
viert se1IN. „Dagegen WECeNnN Wıderwärtigkeiten un hoffnungsloser Gram

An anderer Stelle exemplifiziert Kant ebentalls ın eınem moralpädagogischen Kontext, WI1€E
jemand die Echtheit seıner oralıt: Beweıs stellt, iındem seiıner UOrıentierungethischen Grundsätzen der Versuchung wiıdersteht, erhebliche Vorteile tür sıch und iıhm naheste-
hende Personen erlangen: „Es se1l 7 B der Fall, da{ß jemand ein ertrautes remdes E: (de-posıtum) in Händen habe, dessen Eıgentümer LOLT ist, und dafß die Erben desselben davon nıchts
WI1SSenN, och Je erfahren können. Man diesen Fall selbst einem Kınde, VO: eLtwa acht
der CUunMn Jahren, VOT) und zugleich, da{fß® der Inhaber dieses Depositums (ohne se1ın Verschulden)gerade diese Zeıt 1n gänzlichen Vertall seıner Glücksumstände geraten, eıne traurıge, durch
den Mangel nıedergedrückte Famiuılie sıch sehe, aus welcher Not sıch augenblicklich 7z1e-
hen würde, wenn Jenes Ptand SlCh ane1gnete; zugleich se1l CT Menschenfreund und wohltätig,jene Erben aber reich, lıeblos, unı dabei 1m höchsten rad üpp1g un! verschwenderisch, dafß® 6S
eben Zut ware, als ob dieser Zusatz ihrem Vermögen 1Ns Meer gewortfen würde. Und 1Ufrage Man, ob OR unter diesen Umständen für rlaubt gehalten werden könne, dieses Deposıtum in
eigenem Nutzen * erwenden? hne allen Zweıtel wiırd der Befragte Neın! un!

spruch VIIL 286).
aller Gründe 1Ur blofß können: 0605 1st unrecht, d.1 65 widerstreitet der Pflicht“ (Gemeın-
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den Geschmack Leben WESSCHOMMEN haben WECNN der Unglückliche,
stark Seele ber SC1iM Schicksal mehr eNTIrustiet als kleinmüthig oder M1e-

dergeschlagen, den Tod wünscht un SC1IMN Leben doch erhält ohne lie-
ben nıcht aus Neıigung oder Furcht sondern AaUus Pflicht alsdann hat
Maxıme moralischen Gehalt“ (GMS 398) Kant behauptet 1er
nıcht dafß 1Ur der Mensch der Verzweiftelung un Suizıdgedanken
sSC1IN Leben erhält indem diese Neıigung überwindet 4Uu5S moralısch

Gesinnung handeln kann; 1l vielmehr ZCIECN, da{ß sol-
chen Fall die sıttlıche Qualität der Handlung außer Zweıtel steht während

ersten Fall nıcht VO der moralischen Rıchtigkeit auch ohne weıliteres auf
die moralısche (züte geschlossen werden A Eın anderes Beıspiel Kants
für die Echtheitsprobe der Moralıtät Wer wohltätig 1St der raucht dies
nıiıcht auf rund moralıschen Grundhaltung SC1IM Denn annn
dazu bewegt werden weıl VO SC1INEr psychischen Konstıitution her C1MN
Mensch 1STt der AA theilnehmende Seele C111 „gutlartıges Temperament“
hat der Freude der Zutfriedenheit Anderer empfindet dem viel 5Sympa-
thıe 10158 Herz gelegt 1STt Jedoch ANSCHNOMMECN, „das Gemüth I Men-
schentreundes WaIc VO  - CISENECIM Gram umwöolkt der alle Theilnehmung
anderer Schicksal auslöscht, Cr hätte och Vermögen, andern oth-
leidenden wohlzuthun, aber fremde Not rührte ıh nıcht un:! UL, da
keine Neıgung ıh mehr anreıizt sıch doch Aaus dieser tödtlichen { In-
empfindlichkeit heraus un! thäte die Handlung ohne alle Neı1igung, lediglich
A4UsS Pflicht alsdann hat SIC allererst iıhren ıchten moralischen Werth“ ebd

In den angeführten Beıispielen wendet Kant die Methode d. die SC1IMHN Kom-
Paton die „Methode der Isolatiıon Was MI1 ihrer

Hılte schildert das 1ST das Phänomen der Echtheitsprobe für Moralıtät also
für Wıllen, für e1in Handeln Aaus Pflicht Die moralısch gyuLe Ge-
SINNUNG kommt ann klar, SOZUSagCN ihrer „Reinkultur C Vorscheıin,
S1IC ewährt sıch dann, WenNn die Umsetzung des Beabsichtigten den Akteur
viel kostet, substantielle Verzichte MmMI1t sıch bringt ohne da{fß 1Ne Aussıcht be-
steht dafß die Handlung sıch für ıh ırgend Weıise auszahlt In der-
artıgen Sıtuationen sıch welches dem „Gemisch“ VO otıven das
mafßgebliche 1ST Für die Motivanalyse schaffen S1C die Möglichkeit —

perımentum Die moralısch gute Gesinnung manıfestiert sıch deutlich
WenNnn C1NEC Person ihrer CISCNCN moralischen Überzeugung willen erheb-
liche Nachteıle für sıch auf mMm un: dabe; nıcht ırgendwelche Neben-
folgen erwarten kann, die dem Selbstinteresse dienen. In den Fällen, denen

kantisch gesprochen — Pflicht WIC Neıigung ZUu gleichen Handeln MmMoOot1-
VICTEN, 1ST nıcht sıcher erkennbar, WIC Wahrheit dıe Moralıität des Ak-
Brs steht Ist jedoch 1Ne ein CISENNUTZILE Moaotivatıon ausgeschlossen oder
1ST zumındest die Annahme solchen unplausıbel WIC dies den kan-

6 Paton, Der kategorische Imperatıv. Eıne Untersuchung ber Kants Moralphilosophie,Berlin 1962,
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tischen Beispielen der Fall ist; dann 1STt der Schlufß zulässıg, da{fß eıne moralısch
ZuLE Gesinnung zugrunde liegt ine Selbsttäuschung der Art, dafß jemand
die Legalıtät se1ines Handelns für eın siıcheres Indız seiner Moralıtät hält, 1st
1er nıcht möglıch. Von seıiner Intention her, das moralische Motıv in seiner
„Reinheıt herauszufhlltern“, 1St Kant verstehen, W ECI1111 1n gleichsam »”  ‚—
zetischer“ Absicht ZA1E orge rat, da{fß sıch keine VO der Glückseligkeıit un!
damıt VO Selbstinteresse „hergeleitete Triebteder 1n die Pflichtbestimmung
unbemerkt mı1t einmische: welches dadurch bewirkt wird, da{fß 1L11Lall die
Pflicht leber mMı1t Aufopferungen verbunden vorstellt, welche ıhre Beobach-
Lung kostet, als mıiıt den Vortheilen, die s1e uns einbringt: das Pflicht-
gebot in seiınem BaNzZCl, unbedingten Gehorsam fordernden, sıch selbst BG

un keines andern Finflusses bedürftigen Ansehen sich vorstellig
machen“ (Gemeinspruch VIILL, 279)

Die Echtheitsprobe für Moralıtät 1st nıcht verwechseln mi1t Moralıtät
als solcher. Be1 jener sind die genannten spezifischen Bedingungen gegeben,

denen die moralische Gesinnung bzw. Haltung geprüft wiırd und siıch
bewähren hat Derartigen Sıtuationen kommt eıne diakrıitische Funkti:on
Wer 1n ıhnen gänzlıch versagt, der hat sıch selbstkritisch fragen, w1e€e

seıne moralische Motivatıon steht, zumindest deren „Bestimmt-
eıt un! Festigkeıt“ (RGV VIÄ,; 22); ob nıcht das,; W as für seıine Moralıität
gehalten hat, 1ın Wahrheit als Legalıtät aus reinem Selbstinteresse sıch ent-

In ıhnen 1st weder eıne Indifferenz och eın Synkretismus der Mo-
t1ve möglıich (vgl ebd.), sondern eıne eindeutig motıvierte Stellungnahme
gefordert. Wer allerdings meınt, FEl den beschriebenen Umständen
könne ine moralische Gesinnung gegeben se1n und sıch zeıgen, der ırrt.
Kant zufolge annn eıne Person iıne moralisch gutle Gesinnung haben, auch
WE die daraus resultierende Handlung sS1e nıcht viel kostet, s1e dabei ke1i-
LICINL schmerzlichen Preıs zahlen hat Da ein moralisch richtiges Handeln
posıtıve Folgen tür den Akteur selbst und für die MT der Handlung Betrof-
tenen hat,; 1St selbstverständlich eın Indız dafür, da{fß das pflichtgemäfßse
Handeln nıcht Uus einer moralisch Gesinnung erfolgt se1n kann; ıne
solche Schlußfolgerung ware 1absurd. Dıie Bewährungssituation 1st ine SPC-
zıfısch eingegrenZzte; mı1t ıhr 1St nıcht das Feld der Moralıität erschöpftt. Ist
für Kant „das fröhliche Herz 1in Befolgung seiner PflichtDIETER WITSCHEN  tischen Beispielen der Fall ist, dann ist der Schluß zulässig, daß eine moralisch  gute Gesinnung zugrunde liegt. Eine Selbsttäuschung der Art, daß jemand  die Legalität seines Handelns für ein sicheres Indiz seiner Moralität hält, ist  hier nicht möglich. Von seiner Intention her, das moralische Motiv in seiner  „Reinheit herauszufiltern“, ist Kant zu verstehen, wenn er in gleichsam „as-  zetischer“ Absicht zur Sorge rät, daß sich keine von der Glückseligkeit und  damit vom Selbstinteresse „hergeleitete Triebfeder in die Pflichtbestimmung  unbemerkt mit einmische: welches dadurch bewirkt wird, daß man die  Pflicht lieber mit Aufopferungen verbunden vorstellt, welche ihre Beobach-  tung ... kostet, als mit den Vortheilen, die sie uns einbringt: um das Pflicht-  gebot in seinem ganzen, unbedingten Gehorsam fordernden, sich selbst ge-  nugsamen und keines andern Einflusses bedürftigen Ansehen sich vorstellig  zu machen“ (Gemeinspruch VIII, 279).  Die Echtheitsprobe für Moralität ist nicht zu verwechseln mit Moralität  als solcher. Bei jener sind die genannten spezifischen Bedingungen gegeben,  unter denen die moralische Gesinnung bzw. Haltung geprüft wird und sich  zu bewähren hat. Derartigen Situationen kommt eine diakritische Funktion  zu. Wer in ihnen gänzlich versagt, der hat sich selbstkritisch zu fragen, wie  es um seine moralische Motivation steht, zumindest um deren „Bestimmt-  heit und Festigkeit“ (RGV VI, 22), ob nicht das, was er für seine Moralität  gehalten hat, in Wahrheit als Legalität aus reinem Selbstinteresse sich ent-  puppt. In ihnen ist weder eine Indifferenz noch ein Synkretismus der Mo-  tive möglich (vgl. ebd.), sondern eine eindeutig motivierte Stellungnahme  gefordert. Wer allerdings meint, nur unter den beschriebenen Umständen  könne eine moralische Gesinnung gegeben sein und sich zeigen, der irrt.  Kant zufolge kann eine Person eine moralisch gute Gesinnung haben, auch  wenn die daraus resultierende Handlung sie nicht viel kostet, sie dabei kei-  nen schmerzlichen Preis zu zahlen hat. Daß ein moralisch richtiges Handeln  positive Folgen für den Akteur selbst und für die von der Handlung Betrof-  fenen hat, ist selbstverständlich kein Indiz dafür, daß das pflichtgemäße  Handeln nicht aus einer moralisch guten Gesinnung erfolgt sein kann; eine  solche Schlußfolgerung wäre absurd. Die Bewährungssituation ist eine spe-  zifisch eingegrenzte; mit ihr ist nicht das Feld der Moralität erschöpft. Ist  für Kant „das fröhliche Herz in Befolgung seiner Pflicht ... ein Zeichen der  Ächtheit tugendhafter Gesinnung“ (RGV VI, 24 Anm.), dann dokumentiert  sich darin im übrigen, daß für ihn Moralität nicht etwas Rigoroses, Hartes  oder Belastendes an sich haben muß. Ein solcher Eindruck kann entstehen,  wird das, was er der Sache nach zur Echtheitsprobe für Moralität ausführt,  für das Ganze gehalten, was für ihn Moralität ist. Ein Mensch kann selbst-  verständlich moralisch gut sein, auch wenn er dies nicht — z.B. mangels Ge-  legenheit — in besonders schwierigen Situationen unter Beweis stellt./  7 Vgl. in diesem Kontext die Klarstellung Kants: „Wenn gleich durch eine besondere Ungunst  des Schicksals, oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem gänzlich  538ein Zeichen der
Achtheit tugendhafter Gesinnung“ (RGV N: Anm.), dann dokumentiert
sıch darın 1mMm übrıgen, da{fß für ıh Moralıtät nıcht EetIW. Rıgoroses, Hartes
oder Belastendes siıch haben mMuUu Fın solcher Eindruck annn entstehen,
wird das, W as der Sache ach S AT Echtheitsprobe für Moralıtät ausführt,
für das (3anze gehalten, W as für ıh Moralıität 1St. Fın Mensch ann selbst-
verständlich moralısch gul se1n, auch WEeNn dies nıcht A mangels (Z@e;
legenheit 1in besonders schwierigen Sıtuationen Beweıs stellt./

Vgl 1n diesem Ontext die Klarstellung Kants: „Wenn gleich durch eıne besondere Ungunst
des Schicksals, der durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur 6S diesem gänzlich
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Was haben L11U  - die beiden ethischen Phänomene der Echtheitsprobe für
Moralıtät un:! der supererogatorischen Handlungen gemeinsam un: W as

unterscheidet s1e?
a) (Gemeınsam 1St ihnen der gleiche Ausgangspunkt be1 der Phänomener-

tassung. Signifikant 1st für S1e beide nämlıch, da{fßß s1e entweder außer-
gewöhnlichem Eınsatz oder Überwindung VO gravierenden Hınder-
nıssen oder 1M Wıssen erhebliche Rıisiken oder Inkaufnahme
substantieller Nachteile bzw. Verzichte vollzogen werden.

Und S1e gleichen sıch hinsıchtlich der Motivatıon insowelıt, als 1ın beiıden
Fällen keine Erwartung besteht, daflß die jeweıilıge Handlungsweise sıch
letztlich doch für den Akteur selbst auszahlt, da m.a. W. schlußendlich
doch keıin Selbstinteresse das mafßgebliche Motiıv ISt.

Wenn auch bei beiden Phänomenen eın estimmter ezug zwıischen
Handlung un:! Moaotıiıv vegeben 1St, 1St doch, womıt eın erster Unterschied
benannt wiırd, der Fokus der Aufmerksamkeit eın Je anderer. Wiährend be]
der Echtheitsprobe für Moralıtät die moralısche Gesinnung 1mM Mittelpunkt
steht und dle Handlung das Medium 1St, diese prüfen, steht be1 der
Supererogatıon die Handlung 1mM Zentrum, die s auch einer bestimmten
Motivatıon bedarf, ll sS1e nıcht VO  - ihrer herausragenden moralıschen
Qualität verlieren.

Be1 eiıner Echtheitsprobe für Moralıität hat, womıt ein zweıtes Dıiıstinkti-
onsmerkmal namhaft gemacht wiırd, das ma{fßßgebliche Moaotıv kantısch 24
sprochen ein Handeln AUsS$s Pflicht se1n. Der Pflichtgedanke kann jedoch
nıcht das eıner supererogatorischen Handlung korrelierende Motıv se1n. FEx
definıitione hat das Motiıv eıner derartigen Handlung den Bereich der
Pflicht überschreıiten. Kant (aner)kennt ein solches Moaotıv nıcht, da für
iıh: allein das Motıv „Adus Pflicht“ moralisch adäquat 1St. Hıer dürfte 1mM üb-
rıgen eiıner der Gründe für Kants Ablehnung supererogatorischer Handlun-
CIl inden se1in. Sein motivationaler Monısmus scheint die Anerkennung
dieser Handlungskategorie auszuschliefßen. ıbt 11UT eın adäquates INOTAa-

iısches Grundmaotiv für den Menschen, das Maotıv „dUus Pflicht: dann o1bt
in der Konsequenz ine Gesinnung 111 sıch Ja 1n Taten umsetfzen auch
11Ur ıne richtige Grundhandlungsart, nämlıch pflichtgemäfß handeln
dürfte Kant schliefßen.

Allerdings 1St auch testzuhalten: Betont Kant be] der Darlegung des Phä-
LNOMECNS „Echtheitsprobe tür Moralıtät“, dafß darauft ankomme, aus

Pflicht handeln, sıch VO Gedanken der Pflicht motıvleren lassen,
dann ımpliziert dies nıcht 1DSO iıne Ablehnung VO supererogatorischen
Handlungen. Kant darın tolgen, W as als eın Testkriteriıum für die Echt-

Vermögen fehlte, seıne Absıcht durchzusetzen; WE bei seiıner gröfßten Bestrebung dennoch
nıchts VO ihm ausgerichtet würde, un! 1U  s der gyuLe Wıille übrig bliebe: würde Ww1e€e eın Ju
wel doch für SIC. selbst glänzen, als CLWAS, das seınen vollen Werth 1n sich selbst hat“ (GMS IV,
394)
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heit der moralıschen Gesinnung entwickelt, 1st eines; 1st eın anderes, —

abhängıg davon sıch der rage stellen, ob die Kategoriıe „supererogatorI1-
sche Handlungen“ als eıne normatıv-ethisch eigenständige betrachten 1STt
oder nıcht.

Unter der Rücksicht der ethischen Modalıtät betrachtet 1St eın dritter
Unterschied dıe Handlung, mıttels derer die zugrunde liegende moralı-
sche Gesinnung sıch als echt erweıst, verpflichtend; steht dem Akteur
nıcht eLIwa frei, ob handeln moöchte oder nıcht. Hat in seinem (Gewi1s-
sen die feste Überzeugung WO  9 habe 1ın dieser Sıtuation 1n eıner be-
stımmten Weise handeln, dann hat dazu stehen un entsprechend

handeln, auch wWenn das für ıh: gravıerende nıcht-sıittliche bel] mıt sıch
bringt. Demgegenüber 1St ıne supererogatorische Handlung nıcht katego-
risch verpflichtend; ıne solche ann VO anderen 1LL1UT empfohlen, nıcht als
oblıgatorisch eingefordert werden; ihr ann 11UTr geraten werden.

Wer die Bewährungsprobe 1m Hınblick auf seiıne Moralıtät besteht, dem
1sSt nıcht eın vierter Unterschied ıne „höhere Moralıtät“ zuzuerkennen.
Dıie 1n ede stehende Sıtuation 1st gekennzeichnet durch besondere mn
stände negatıver Art denen die moralisch gute Einstellung des Alcı
eurs sıch als echt bewähren hat; geht nıcht eınen rad Moralı-
tat Würde das Bestehen der Echtheitsprobe als „höhere Moralıität“
begriffen, hätte das absurde Konsequenzen. Denn bei einem solchen Ver-
standnıs ware 65 besser die Moralıtät bestellt, desto schwerer die
Umsetzung 1n Taten ware, und weniıger gzul, Je leichter ıhre Umset-
ZUN$. der Beispiel der Feindesliebe iıllustriert: Je mehr einem Akteur
gelänge, eın fteindliches Verhältnis 1n ıne Beziehung der vegenseıtigen Re-
spektierung verändern, desto geringer ware se1n rad Moralıtät. Dıie
Anerkennung VO supererogatorischen Handlungen als eigenständıger NOT-

matıv-ethischer Kategorıe impliziert hingegen mındestens eın weı1-Stuten-
Modell der Moral Diese Handlungen werden als „hochethische“ eingestuft;
S1e sefzen eıne tundierende Schicht VO moralıschen Normen bzw. Einstel-
lungen OTaus un transzendieren diese. Ihre Anerkennung beinhaltet e1in
komparatıvisches Urteil un: somıt ıne Gradualisierung. Das zeıgt sıch
auch in ıhren üblichen Kennzeichnungen als aufßergewöhnlichen Handlun-
CI als solchen VO herausragender, vorzüglicher moralıscher Qualıität.

Supererogatorische Handlungen in der Moralpädagogik
Wıe bereits erwähnt, sınd Kants Ausführungen den Handlungen, die

VO  am anderen Autoren als supererogatorische bezeichnet werden pflegen,
spärlıch, eher beiläufig SOWIl1e der Sache ach ambivalent. Vor allem iın 7wel
Kontexten kommt auf sS1e sprechen: Z eiınen 1m Zusammenhang
materı1aler normativ-ethischer Handlungskategorien ıhr speziıfıscher ete-
renzpunkt 1St dann seıine Kategorie der Tugend- bzw. der unvollkommenen
Pflicht un: Zu anderen in dem der Moralpädagogik in einer gesinnungs-
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ethischen Perspektive. Kants Imperatıv: „Handle pflichtmäfßig AaUus Pflicht“
als formalen Grundsatz VOT ugen, lassen sıch die Grundfragen des jeweılı-
pCH Kontextes tormulieren: a) 1ıbt moralisch wertvolle Handlungen,
be] denen der Akteur ber das moralisch Verpflichtende, das Pflichtgemäße
hinausgeht? Sınd solche 1n Kants Worten „überverdienstliche“ and-
lungen Recht als eine eigenständıge Handlungskategorie begreifen?

Kommt dem 1nweIls auf supererogatorische Handlungen in der Moral-
pädagogıik ıne sinnvolle Funktion Z  9 insotern dieser dıe Entwick-
lung un! Ausbildung einer moralischen Gesinnung bzw. VO  w} Grundhaltun-
CIl geht? ıbt ber das Moaotiıv „Adus Pflicht“ hinaus och eın anderes
moralisches Motiv?

Im weıteren beschränken WIr u1ls auf die zweıte der beiden Grundfragen,
obgleich S1e sıch 1in der Kant-Interpretation ungleich weniıger Beachtung
iindet Mıt dem UVO Ausgeführten steht S$1e jedoch iın einem unmıttelbaren
sachlichen Konnex; be] ıhr geht ebentfalls den Zusammenhang VO
moralıscher Motivatıon und supererogatorischen Handlungen. Letztere
inden in Kants beiden grundlegenden ethischen Schrıiften, der GMS un
der KpDV, keine Erwähnung mı1t eiıner Ausnahme: nämlıch 1ın der Metho-
denlehre der KDV, in der erortert, „WI1e INa  e den (sesetzen der reinen
praktiıschen Vernunft Eıngang 1n das Gemüth, Einflufß auf die Maxımen
desselben verschalffen, d.ı die objectiv praktische Vernunft auch subjectiv
praktısch machen könne“ (KpV V, 151) Zur Methodenlehre gyehört die Mo-
ralpädagogik, die sıch mıiıt der moralıschen Erziehung VO  3 Kindern un: Ju-
gendlichen betafßt. Eınes ihrer Miıttel das „experımentale (technische) Miıt-
tel der Biıldung der Tugend“ (MS VI,; 479) 1sSt das gute Beıispiel. In diesem
Kontext macht Kant seıine Bedenken deutlich, Beispiele supererogator1-
schen Handelns als eın empfehlendes moralpädagogisches Miıttel be-
trachten: „Nur wünsche iıch die Kınder] mı1t Beispielen SOgeENaANNTLEr edler
(überverdienstlicher) Handlungen, mMı1t welchen 1Nsere empfindsamen
Schriften sovıel sıch werfen, verschonen un! alles blos autf Pflicht
un!| den Werth, den eın Mensch siıch 1ın seinen eigenen Augen durch das Be-
wulstsein, S1e nıcht übertreten haben, geben annn un! mufß, auszusetzen“
(KpV V, 1559

Wenn Kant dieser Stelle auch nıcht die Exıstenz supererogatorischer
Handlungen als solcher 1n rage stellen scheınt, steht ıhrem CI-
zıeherischen Wert zußerst skeptisch, WEeNN nıcht ablehnend gegenüber? In
der pädagogischen Vermittlung W1e€e auch 1st iıhm ine estimmte
Weıse der moralischen Motivatıon CUM, die für den Bereich der Moral
als grundlegend un:! priorıtär erachtet, un die be1 einer Motivationsan-
leitung mıttels Exemplifizierung anhand supererogatorischer Handlungennıcht gegeben sıeht. Des näheren legt orößten Wert auf die Reinheit der
moralischen Gesinnung. Dıiese sıeht be] einer „supererogatorischen Mo-
ralitiät“ gefährdet, da bei einem Streben, durch diese besondere Verdienste

erwerben, nıcht-moralische Motive Werke sıeht, da der Akteur intol-
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gedessen, dafß sıch „auf verdienstlichen Werth W as (zute [tuth]“ (KpV
V, 85), sıch selbst schmeicheln könne un! somıt eın Maotıv der Eigenliebe
„dıe eigenliebige Einbildung des Verdienstlichen“ (KpV \ 155 Fußn.) sıch
einschleiche. „ Wenn WIr irgend EIW. Schmeichelhattes VO Verdienstlıi-
chen 1n Nserec Handlungen bringen können, dann 1St die Triebfeder schon
mı1t Eigenliebe EIW. vermischt, hat also einıge Beihilte VOI der Seıite der
Sinnlichkeit“ (KpV N: 159) Je reiner die moralische Gesinnung bzw.
Grundhaltung 1n der Erziehung dargelegt werde, desto stärker Nal die mot1-
vierende Kraft (KpV V, 156) 1)Das adäquate Motiıv, „aus Pflicht bzw. AUsSs

Achtung VOL dem Sıttengesetz handeln“, habe auf das (semut des Kr
ziıehenden den klarsten un! prägendsten Einfluß.®

Weiterhin sıeht mıt eıner Erziehung supererogatorischer Moralıität in
mehrtacher Hınsıcht die Getahr der Schwärmereı verbunden. Denn diese
laute darauft hınaus, „leere Wünsche un Sehnsuchten nach unersteiglicher
Vollkommenheıt“ (KpV V, 155) entwickeln. Dieser FEinwand hat seinen
rund sicherlich nıcht 1n eiınem Plädoyer tür eıne Minimalmoral, 1ın der 1Ur

estimmte basale moralische Normen als allgemeın begründbar betrachtet
werden. Handlungen, A4US denen „große, uneigennütz1ge, theilnehmende Cze-
SINNUNgG un! Menschlichkeıt hervorleuchtet“ (ebd., Fufn.), als vorbildlich
darzustellen, halt nämlıch für ratsam Be1 dieser Empfehlung legt jedoch
entscheidendes Gewicht darauf, da{fß nıcht eıne (moraliısch) schädliche oder
uUuNaNgEMCSSCHNC, weıl nıcht-moralische Motivıerung, ZZuge kommt. „Es
1St lauter moralische Schwärmereı un Steigerung des Eigendünkels, WwWEenn

111all die Gemüther durch Aufmunterung Handlungen als edler, erhabener
un! srofßmüthiger stımmt, dadurch 11L1Aall S1e ın den Wahn VEISCIZT; als ware CS

nıcht Pflicht, Achtung fürs (Gesetz W as den Bestimmungsgrund ıhrer
Handlungen ausmache, als ob jene Handlungen nıcht AUS Pflicht, sondern
als baarer Verdienst VO  e ıhnen würden“ (KpV V,

Nur bel einer Motivıerung durch den nüchternen Pflichtgedanken” kön-
He  a} seiner Überzeugung achZ eınen moralische Schwärmereı un! Z
anderen eın Eigendünkel vermieden werden. Unter versteht eın
Überschreiten der durch die reine praktische Vernuntt gesetzten Grenzen;
diese Vernunft verbietet, „dıe moralische Triebfeder iırgend worın anders
als 1m (Gesetze selbst, un! die GesinnungDIETER WITSCHEN  gedessen, daß er sich „auf verdienstlichen Werth was zu Gute [tuth]“ (KpV  V, 85), sich selbst schmeicheln könne und somit ein Motiv der Eigenliebe —  „die eigenliebige Einbildung des Verdienstlichen“ (KpV V, 155 Fußn.) — sich  einschleiche. „Wenn wir irgend etwas Schmeichelhaftes vom Verdienstli-  chen in unsere Handlungen bringen können, dann ist die Triebfeder schon  mit Eigenliebe etwas vermischt, hat also einige Beihilfe von der Seite der  Sinnlichkeit“ (KpV V, 159). Je reiner die moralische Gesinnung bzw.  Grundhaltung in der Erziehung dargelegt werde, desto stärker sei die moti-  vierende Kraft (KpV V, 156). Das adäquate Motiv, „aus Pflicht bzw. aus  Achtung vor dem Sittengesetz zu handeln“, habe auf das Gemüt des zu Er-  ziehenden den klarsten und prägendsten Einfluß.*  Weiterhin sieht er mit einer Erziehung zu supererogatorischer Moralität ın  mehrfacher Hinsicht die Gefahr der Schwärmerei verbunden. Denn diese  laufe darauf hinaus, „leere Wünsche und Sehnsuchten nach unersteiglicher  Vollkommenheit“ (KpV V, 155) zu entwickeln. Dieser Einwand hat seinen  Grund sicherlich nicht in einem Plädoyer für eine Minimalmoral, in der nur  bestimmte basale moralische Normen als allgemein begründbar betrachtet  werden. Handlungen, aus denen „große, uneigennützige, theilnehmende Ge-  sinnung und Menschlichkeit hervorleuchtet“ (ebd., Fußn.), als vorbildlich  darzustellen, hält er nämlich für ratsam. Bei dieser Empfehlung legt er jedoch  entscheidendes Gewicht darauf, daß nicht eine (moralisch) schädliche oder  unangemessene, weil nicht-moralische Motivierung, zum Zuge kommt. „Es  ist lauter moralische Schwärmerei und Steigerung des Eigendünkels, wenn  man die Gemüther durch Aufmunterung zu Handlungen als edler, erhabener  und großmüthiger stimmt, dadurch man sie in den Wahn versetzt, als wäre es  nicht Pflicht, d.i. Achtung fürs Gesetz ..., was den Bestimmungsgrund ihrer  Handlungen ausmache, ... als ob jene Handlungen nicht aus Pflicht, sondern  als baarer Verdienst von ihnen erwartet würden“ (KpV V, 84f.).  Nur bei einer Motivierung durch den nüchternen Pflichtgedanken” kön-  nen seiner Überzeugung nach zum einen moralische Schwärmerei und zum  anderen ein Eigendünkel vermieden werden. Unter ersterer versteht er ein  Überschreiten der durch die reine praktische Vernunft gesetzten Grenzen;  diese Vernunft verbietet, „die moralische Triebfeder ... irgend worin anders  als im Gesetze selbst, und die Gesinnung ... irgend andernwärts als in der  Achtung für dies Gesetz zu setzen“ (KpV V, 86). Unter letzterem versteht er  im Unterschied zur Eigenliebe, „eines über alles gehenden Wohlwollens ge-  gen sich selbst (Philautie)“, ein Wohlgefallen an sich selbst (arrogantıa)  ® Vgl. dazu auch, was Kant in einem analogen Kontext ausführt, in dem er die beiden Motive  der Pflicht und der (eigennützigen) Glückseligkeit gegenüberstellt: „Der Begriff der Pflicht in sei-  ner ganzen Reinigkeit ist nicht allein ... einfacher, klarer, für jedermann faßlicher ..., sondern auch  ... bei weitem kräftiger, eindringender und Erfolg versprechender“ als andere Beweggründe (Ge-  meinspruch VIII, 286).  9 Für Kant ist die „trockene und ernsthafte Vorstellung der Pflicht“ in Anbetracht „der  menschlichen Unvollkommenheit“ und für den „Fortschritt im Guten“ adäquater als „schmel-  zende, weichherzige Gefühle oder hochfliegende, aufblähende ... Anmaßungen“ (KpV V, 157).  542iırgend andernwärts als 1in der
Achtung tür dies Gesetz setzen“ (KpV V, 86) Unter letzterem versteht
1mM Unterschied Zur Eigenliebe, „eIneESs ber alles gehenden Wohlwollens gC-
gCnN sıch selbst (Philautie)“, eın Wohlgefallen sıch selbst (arrogantıa)

Vgl. azu auch, W as Kant 1n einem analogen Ontext ausführt, 1n dem die beiden Motive
der Pflicht und der (eıgennützıgen) Glückseligkeit gegenüberstellt: „Der Begriff der Pflicht 1n s@e1-
19158 BaAaNZCHI Reinigkeit 1sSt nıcht allein einfacher, klarer, für jedermann aßlicher sondern auch

beı weıtem kraftiger, eindringender und Ertfolg versprechender“ als andere Beweggründe (Ge-
meinspruch VIIL; 286).

Für Kant 1st die „trockene nd ernsthafte Vorstellung der Pflicht“ 1n Anbetracht „der
menschlichen Unvollkommenheıt“ und für den „Fortschritt 1m Guten“ adäquater als „schmel-
zende, weıichherzıge Gefühle der hochfliegende, autblähende Anmaßungen“ (KpV V, 157)
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(KpV V, 7/8) Zudem birgt ıne supererogatorische Moralıtät die Geftahr e1-
MGT Verdrängung oder Substitulerung der Idee der Pflicht 1n sıch: Wenn
Menschen sıch „auf ıhr Getühl tür das überschwänglıch Grofße viel Csute
thun, können s1e] sıch dafür VO der Beobachtung der gemeınen un! ganı
baren Schuldigkeit, die alsdann ıhnen 1L1UT unbedeutend klein scheınt, freı
sprechen“ (KpV V, 155) Überdies fehlt Kant dieser Art VO Moralıtät die
Konstanz. Es komme nıcht auf die „Seelenerhebung, die sehr flüchtig und
vorübergehend D  ist A sondern auf die dauerhafte „Herzensunterwerfung

Pflicht“ (KpV V, 155; Fußn.)
egen Kant 1St 1U einzuwenden, da{fß be1 eıner Supererogation die

VO ıhm gesehenen Gefahren w1e Eigendünkel, Schwärmerei, Überforde-
Fung, Pflichtverdrängung oder ftehlende Konstanz gegeben seın können,
aber keineswegs mussen. Supererogatorische Handlungen mussen nıcht 1n
der Weıse motiviert se1n, W1e€e Kant dies jedenfalls den zıtierten Stellen
anzunehmen scheint. Es oilt doch generell: Zwischen objektiver Handlungs-
weılse un subjektiver Motivatıon annn ıne ANSCINCSSCHC Korrelation beste-
hen; SCHNAUSO können allerdings beide Elemente auseinander klaffen, Ww1e dies
der Fall 1St; WENN jemand ‚WAarTr moralısch richtig handelt, dies jedoch aus e1l-
ner moralisch schlechten Gesinnung, oder WE umgekehrt jemand e1l-
LG moralısch einwandtreien Motivatıon moralısch talsch handelt. Wıe Kant
be1 einer moralischen Pflicht tordert, dafß S1e VO Maotıv her iıhrer
selbst willen ertüllt wird, 1st analog be1 einer supererogatorischen
Handlung ANSCHILCSSCIL, dafß auch S1e ıhrer selbst wiıllen vollzogen wırd.
Beı1ı eiıner supererogatorischen Handlung ıhrer selbst willen WE

jemand treiwillig, also nıcht auf rund eıner Verantwortlichkeit, die aus e1-
LCeTr institutionell vermuittelten Raolle sıch erg1bt, SOWIE un orößten Optern
un völlıg uneıgennützıg sıch für andere, die dem Akteur gegenüber keinen
moralischen Anspruch geltend machen können, einzusetzen gewillt 1St 1Sst
eine Gefährdung der Echtheit der Moralıtät ausgeschlossen.

egen se1nes motivationalen Monı1iısmus un: weıl moralische Haltun-
gCn VO vornherein auf Pflichten bezieht, Ww1e€e sıch 1n seıiner Definition der
Tugend als „Stärke der Maxıme des Menschen 1n Befolgung seliner Pflicht“
(MS XE 394), „als die in der festen Gesinnung gegründete UÜbereinstim-
INuUunNg des Wıillens MIt jeder Pflicht“ (ebd 395) zeıgt, kennt eın gerecht-
fertigtes Motiıv für supererogatorische Handlungen un: keine diesen and-
lungen Jegıtimerweise korrelierenden Haltungen. An dieser Stelle 1St be1
ıhm eine Fehlanzeige konstatieren. Wer anerkennt, da{ diese Handlun-
gCn eıne eigenständige normativ-ethische Kategorıe bilden, der hat in der
Konsequenz auch eine spezifısche Motivatıon für S1e anzuerkennen. An-
derer Stelle habe ich vorgeschlagen, W as die spezifischen Grundhaltungen
bezüglıch dieser Handlungen betrifft, sS1e ethische Ideale nennen.!  O Be1

10 Witschen, Ethische Ideale eiıner DPerson als eıgene haltungsethische Kategorie, 1N:
EIHICA (2001). 139351
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der Echtheitsprobe für Moralıtät 1St die Handlungsweıise verpflichtend,
dafß das Motiıv ‚AusS Pflicht“ legitım 1St. Supererogatorische Handlungen
sınd hingegen nıcht verpflichtend, dafßß sS$1e auch eiınes anderen, e1nes e1ge-
L1iCH Motivs bedürten. Für die Moralpädagogik sind siıcherlich sinnvolle
Grundsätze, VO Elementaren Schritt für Schritt ZU Höheren VOTAaNzZUu-

schreıten un die Erziehenden nıcht durch das Vorstellen VO sehr -
spruchsvollen, herausragenden Handlungen als nachahmenswert über-
ordern. Miıt diesen spezifisch moralpädagogischen Rıchtlinien sınd jedoch
keine allgemeınen normativ-ethischen Einwände dagegen tormulıert, SUDCI-
erogatorıische Handlungen als eigenständıge Kategorıe sSOwI1e iıne ıhnen
SECEMESSCHNC Motivatıon anzuerkennen.
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